
In der Senatssitzung am 19. Mai 2026 beschlossene Antwort 
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Ist das SEK auf dem Wasser noch einsatzfähig? 
 
Anfrage der Abgeordneten Marco Lübke, Christine Schnittker,  
Dr. Wiebke Winter und Fraktion der CDU 
vom 16. April 2026 
 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Inwieweit verfügt das Spezialeinsatzkommando (SEK) über ein Boot und ist somit 
auf dem Wasser in Bremen aktuell einsatzfähig? 
 
2. Welche Einsatzszenarien wären aus Sicht des Senats grundsätzlich möglich? 
 
3. Welche Kosten wären für eine Reparatur beziehungsweise Neuanschaffung eines 
Bootes für das SEK anzusetzen, und inwieweit ist das für den kommenden Doppel-
haushalt eingeplant? 
 
 
Zu Frage 1: 
Das Bremer Spezialeinsatzkommando (SEK) verfügt über ein Mehrzweckeinsatzboot 
aus dem Baujahr 2000. Seit Anfang 2024 ist das Mehrzweckeinsatzboot aufgrund al-
tersbedingter, technischer Mängel nicht mehr einsatzfähig. 
 
Zu Frage 2: 
Das SEK Bremen hält personelle Ressourcen und personifizierte Ausstattung für den 
maritimen Einsatz bereit. Hierdurch sind grundlegende Einsatzlagen und Szenarien, 
wie z.B. Notzugriffe auf stationären landgebundenen maritimen Objekten, umsetzbar. 
Die Bewältigung komplexerer Einsatzlagen erfolgt in Zusammenarbeit bzw. mit der 
Unterstützung der anderen Küstenländer.    
 
Einsatzlagen und Szenarien können aufgrund der Vielfältigkeit im Einzelnen nicht in 
Gänze dargestellt werden. 
 
Zu Frage 3: 
Die Wiederherstellung der operativen Betriebsbereitschaft des Bootes wäre mit ei-
nem Finanzvolumen von prognostisch 400.000 Euro möglich. Das Einsatzmittel 
bliebe jedoch in seiner Grundsubstanz dabei 26 Jahre alt, so dass hier nicht mit ei-
nem Nutzungszeitraum ähnlich einer Neubeschaffung gerechnet werden kann.  
 
Der Finanzierungsbedarf für eine Neuanschaffung eines neuen Mehrzweckeinsatz-
bootes inklusive eines Transportanhängers läge bei ca. zwei Millionen Euro. Für eine 
autarke Einsatzfähigkeit sowie zur Erfüllung der taktischen Anforderungen ist die zu-
sätzliche Beschaffung eines Zugfahrzeugs mit Verladekran erforderlich. 
Die Mittel wären innerhalb der bestehenden Haushaltsansätze z.B. im Rahmen des 
Fuhrparkbudgets der Polizei zu priorisieren. 




